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Ein Dampffahrzeug, welches unter Segel und nicht unter Dampf
ist, gilt als Segelfahrzeug, ein Fahrzeug, welches unter Dampf ist,
mag es zugleich unter Segel sein oder nicht, als Dampffahrzeug.

Unter den Dampffahrzeugen sind alle durch Maschinenkraft be-

wegten Fahrzeuge einbegriffen.
Ein Fahrzeug ist in Fahrt, wenn es weder vor Anker liegt,

noch am Lande befestigt ist, noch am Grunde festsitzt.

II. Lichter usw.

Der Ausdruck „sichtbar“ bedeutet mit Beziehung auf Lichter
gebraucht, „sichtbar in dunkler Nacht bei klarer Luft“.

Art. 1. Die Vorschriften über Lichter müssen bei jedem Wetter

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang befolgt werden; während
dieser Zeit dürfen keine Lichter gezeigt werden, welche mit den hier
vorgeschriebenen Lichtern verwechselt werden können.

Art. 2.1 Ein Dampffahrzeug muß, wenn es in Fahrt ist,

führen:
a) an oder vor dem Fockmast oder beim Fehlen eines solchen im

vorderen Teile des Fahrzeugs ein helles weißes Licht, und zwar
in einer Höhe über dem Rumpfe von mindestens sechs Meter.

Ist das Fahrzeug breiter als sechs Meter, so ist das Licht in
einer der Breite des Fahrzeugs mindestens gleichkommenden

Höhe zu führen, es braucht jedoch nie höher als zwölf Meter
über dem Rumpfe zu sein. Das Licht muß so eingerichtet und

und den Bestimmungshafen seines Schiffes anzugeben, wenn er dieser Ver-

pflichtung ohne Gefahr für das letztere genügen kann.
3. Im Sinne dieser Verordnung sind der See die mit derselben im

Zusammenhang stehenden, von Seeschiffen befahrenen Gewässer gleichgestellt.
V 29./7. 89 (RGBl 171). Schiffsführer im Sinne der Verordnungen

über das Verhalten der Schiffer nach einem Zusammenstoße von Schiffen auf

See vom 15. August 1876 (RGBl 189) und zur Verhütung des Zusammen-

stoßens der Schiffe auf See vom 7. Januar 1880 (RGBl 1) ist der Schiffer

oder dessen berufener Vertreter. Hat das Schiff einen Zwangslotsen ange-

nommen, so hat dieser die in den Artikeln 13 bis 23 der letztgenannten Verord-

nung dem Schiffsführer auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen, sofern nicht
der Schiffer kraft landesrechtlich ihm zustehender Befugnis den Zwangslotsen
seiner Funktionen enthoben hat.

Unberührt durch diese Vorschriften bleiben die für die Schiffe und Fahr-
zeuge der Kaiserlichen Marine geltenden besonderen Bestimmungen. V betr.

Lotsensignalordnung 7./2. 07 (REl 27).
1 V über die Abblendung der Seitenlichter und die Einrichtung der

Positionslaternen auf Seeschiffen 16./10. 00 (Rl 1003); vgl. Bek., betr. die
Einrichtung der Positionslaternen auf.Seeschiffen 8./12. 00 (ReBl 1036).
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angebracht sein, daß es ein ununterbrochenes Licht über einen
Bogen des Horizonts von zwanzig Kompaßstrichen wirft, und

zwar zehn Strich nach jeder Seite, von recht voraus bis zu
zwei Strich hinter die Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher
als dwars) auf jeder Seite. Es muß von solcher Stärke sein,
daß es auf eine Entfernung von mindestens fünf Seemeilen

sichtbar ist;
an der Steuerbordseite ein grünes Licht. Dasselbe muß so
eingerichtet und angebracht sein, daß es ein ununterbrochenes
Licht über einen Bogen des Horizonts von zehn Kompaßstrichen
wirft, und zwar von recht voraus bis zu zwei Strich hinter
die Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an
Steuerbord. Es muß von solcher Stärke sein, daß es auf eine

Entfernung von mindestens zwei Seemeilen sichtbar ist;

an der Backbordseite ein rotes Licht. Dasselbe muß so ein-

gerichtet und angebracht sein, daß es ein ununterbrochenes Licht

über einen Bogen des Horizonts von zehn Kompaßstrichen wirft,
und zwar von recht voraus bis zu zwei Strich hinter die

Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an Back-

bord. Es muß von solcher Stärke sein, daß es auf eine Ent-

fernung von mindestens zwei Seemeilen sichtbar ist;

d) die Laternen dieser grünen und roten Seitenlichter müssen an

s)

der Binnenbordseite mit Schirmen versehen sein, welche min—
destens ein Meter vor dem Lichte vorausragen, derart, daß die

die Lichter nicht über den Bug hinweg von der anderen Seite ge-

sehen werden können;

ein Dampffahrzeug darf außerdem, wenn es in Fahrt ist, ein
zweites weißes Licht gleich dem Lichte unter a führen. Beide
Lichter müssen in der Kiellinie, und zwar so angebracht sein,
daß das hintere wenigstens vier und einen halben Meter höher
ist als das vordere. Die senkrechte Entfernung zwischen diesen

Lichtern muß geringer sein als die horizontale.

Art. 3. Ein Dampffahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug
schleppt, muß außer den Seitenlichtern zwei weiße Lichter senkrecht
übereinander und mindestens zwei Meter voneinander entfernt

führen. Wenn es mehr als ein Fahrzeug schleppt und die Länge
des Schleppzugs vom Heck des schleppenden Fahrzeugs bis zum He

des letzten geschleppten Fahrzeugs einhundertundachtzig Meter über-
steigt, muß es als Zusatzlicht noch ein drittes weißes Licht zwei Meter
über oder unter den anderen führen. Jedes dieser Lichter mu

ebenso eingerichtet und angebracht sein, wie das im Artikel 2 unter
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a erwähnte weiße Licht, jedoch genügt für das Zusatzlicht eine Höhe
von mindestens vier Meter über dem Rumpfe des Fahrzeugs.

Ein Dampffahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug schleppt, darf
hinter dem Schornstein oder dem hintersten Mast ein kleines weißes
Licht führen. Dieses Licht, nach welchem sich das geschleppte Fahr-
zeug beim Steuern richten soll, darf nicht weiter nach vorne als
duer ab sichtbar sein.

Art. 4. a) Ein Fahrzeug, welches infolge eines Unfalls nicht
manövrierfähig ist, muß in der Höhe des im Artikel 2 unter a er-

wähnten weißen Lichtes und, wenn es ein Dampffahrzeug ist, statt
des weißen Lichtes zwei rote Lichter senkrecht übereinander und
mindestens zwei Meter von einander entfernt führen. Diese Lichter
müssen an der Stelle, an welcher sie am besten gesehen werden

können, angebracht und von solcher Beschaffenheit sein, daß sie über
den ganzen Horizont auf eine Entfernung von mindestens zwei See-

meilen sichtbar sind. Bei Tage muß ein solches Fahrzeug an gleicher
Stelle zwei schwarze Bälle oder Körper, jeden von fünfundsechzig
Zentimeter Durchmesser, senkrecht übereinander und mindestens zwei
Meter voneinander entfernt führen.

b) Ein Fahrzeug, welches ein Telegraphenkabel legt, aufnimmt
oder auffischt, muß an derselben Stelle, die für das im Artikel 2

unter a erwähnte weiße Licht vorgeschrieben ist, und, wenn es ein

Dampffahrzeug ist, statt dieses weißen Lichtes drei Lichter senkrecht
übereinander und mindestens zwei Meter voneinander entfernt
führen. Das oberste und das unterste dieser Lichter müssen rot,
das mittlere muß weiß sein, und alle müssen von solcher Beschaffen-
heit sein, daß sie über den ganzen Horizont auf eine Entfernung
von mindestens zwei Seemeilen sichtbar sind. Bei Tage muß ein
solches Fahrzeug drei Körper von mindestens fünfundsechzig Zenti-
meter Durchmesser senkrecht übereinander und mindestens zwei Meter

voneinander entfernt führen, deren oberster und unterster kugel-
förmig und von roter Farbe, deren mittlerer wie ein schräges

Viereck geformt und von weißer Farbe ist. Die Körper müssen an
der Stelle, an welcher sie am besten gesehen werden können, ange-

bracht sein.
Ic) Die vorbezeichneten Fahrzeuge dürfen, wenn sie keine Fahrt

durch das Wasser machen, die Seitenlichter nicht führen, müssen die-
selben aber führen, wenn sie Fahrt machen.

d) Diese Lichter und Körper sollen anderen Fahrzeugen als
Signale dafür gelten, daß das Fahrzeug, welches sie zeigt, nicht
manövrierfähig ist und daher nicht aus dem Wege gehen kann. Sie
sind keine Notsignale im Sinne des Art. 31 dieser Vorschriften.
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Art. 5. Ein Segelfahrzeug, welches in Fahrt ist, und jedes

Fahrzeug, welches geschleppt wird, muß dieselben Lichter führen,
welche durch Art. 2 für ein Dampffahrzeug in Fahrt vorgeschrieben
sind, mit Ausnahme der dort erwähnten weißen Lichter; diese darf
ein solches Fahrzeug niemals führen.

Art. 6. Wenn, wie es bei kleinen Fahrzeugen in Fahrt

bei schlechtem Wetter vorkommt, die grünen und roten Seitenlichter

nicht fest angebracht werden können, so müssen diese Lichter doch
angezündet und gebrauchsfertig zur Hand gehalten und, wenn das

Fahrzeug sich einem anderen oder ein anderes Fahrzeug sich ihm
nähert, an den betreffenden Seiten, zeitig genug, um einen Zusam-

menstoß zu verhüten, gezeigt werden. Dies muß so geschehen, daß
die Lichter möglichst gut sichtbar sind, das grüne aber nicht von der
Backbordseite her, das rote nicht von der Steuerbordseite her, und

beide womöglich nicht weiter als bis zu zwei Strich hinter die

Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) gesehen werden
können.

Um den richtigen Gebrauch der tragbaren Lichter zu sichern,
muß jede Laterne außen mit der Farbe des Lichtes, welches sie
zeigt, angestrichen und mit einem gehörigen Schirme versehen sein.

Art. 7. Dampffahrzeuge unter 113 und Ruder= oder Segel-

fahrzeuge unter 57 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt und Ruderboote
brauchen, wenn sie in Fahrt sind, die im Artikel2unter a, b und &amp;

erwähnten Lichter nicht zu führen, sie müssen aber, wenn sie diese

Lichter nicht führen, mit folgenden Lichtern versehen sein:
1. Dampffahrzeuge unter 113 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt

müssen führen:
a) im vorderen Teile des Fahrzeuges oder an oder vor dem

Schornstein in einer Höhe von mindestens drei Meter
über dem Schandeckel ein weißes Licht. Das Licht muß

an der Stelle, wo es am besten gesehen werden kann,

sich befinden und im übrigen so eingerichtet und ange-
bracht sein, wie im Artikel 2 unter a vorgeschrieben; es

muß von solcher Stärke sein, daß es auf eine Entfernung
von mindestens zwei Seemeilen sichtbar ist;

b) grüne und rote Seitenlichter, so eingerichtet und ange-
bracht, wie im Artikel 2 unter b und c vorgeschrieben,

und von solcher Stärke, daß sie auf eine Entfernung
von mindestens einer Seemeile sichtbar sind, oder an

deren Stelle eine doppelfarbige Laterne, welche an den

betreffenden Seiten ein grünes und ein rotes Licht von
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recht voraus bis zu zwei Strich hinter die Richtung quer

ab (zwei Strich achterlicher als dwars) zeigt. Diese
Laterne muß mindestens ein Meter unter dem weißen

Lichte geführt werden.

2. Kleine Dampfboote, wie zum Beispiel solche, welche von See—

schiffen an Bord geführt werden, dürfen das weiße Licht
niedriger als drei Meter über dem Schandeckel, jedoch nur über

der unter 1b erwähnten doppelfarbigen Laterne führen.

3. Ruder= und Segelfahrzeuge von weniger als 57 Kubikmeter.

Brutto-Raumgehalt müssen eine Laterne mit einem grünen
Glase auf der einen Seite und einem roten Glase auf der

anderen gebrauchsfertig zur Hand haben. Diese Laterne muß,
wenn das Fahrzeug sich einem anderen oder ein anderes Fahr-

zeug sich ihm nähert, zeitig genug, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden, und derart gezeigt werden, daß das grüne Licht
nicht von der Backbordseite her und das rote Licht nicht von

der Steuerbordseite her gesehen werden kann.

4. Ruderboote, gleichviel ob sie rudern oder segeln, müssen eine
Laterne mit einem weißen Lichte gebrauchsfertig zur Hand
haben, welches zeitig genug gezeigt werden muß, um einen Zu-
sammenstoß zu verhüten.

Die in diesem Artikel bezeichneten Fahrzeuge brauchen die im
Artikel 4 unter a und Artikel 11 Schlußsatz vorgeschriebenen Lichter

nicht zu führen.

Art. 8. Lotsenfahrzeuge, welche Lotsendienste auf ihrer
Station tun, haben nicht die für andere Fahrzeuge vorgeschriebenen
Lichter, sondern ein weißes, über den ganzen Horizont sichtbares
Licht am Masttop zu führen, und außerdem in kurzen Zwischen-

räumen, mindestens aber alle fünfzehn Minuten ein oder mehrere

Flackerfeuer zu zeigen.
Wenn sie sich anderen oder andere Fahrzeuge sich ihnen auf

geringe Entfernung nähern, müssen sie die Seitenlichter angezündet
und gebrauchsfertig haben und in kurzen Zwischenräumen aufleuchten
lassen oder zeigen, um die Richtung, in welcher sie anliegen,

erkennbar zu machen. Das grüne Licht darf nicht an Backbordseite,
das rote Licht nicht an Steuerbordseite gezeigt werden.

Ein Lotsenfahrzeug solcher Bauart, daß es längsseits der
Schiffe anlegen muß, um einen Lotsen an Bord zu setzen, braucht
das weiße Licht nur zu zeigen, statt dasselbe am Masttop zu führen;

auch genügt es, wenn solches Fahrzeug an Stelle der oben erwähnten
farbigen Lichter eine Laterne mit einem grünen Glase auf der einen
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Seite und einem roten Glase auf der anderen zur Hand hat, um

dieselbe so, wie im Artikel 7 unter 3 vorgeschrieben, zu gebrauchen.

Ein Lotsendampffahrzeug, welches ausschließlich für den Dienst
staatlicher oder mit Befugnis zur Ausübung des Gewerbes aus-

gerüsteter Lotsen Verwendung findet, muß, wenn es Lotsendienst auf

seiner Station tut und nicht vor Anker liegt, außer den für alle Lotsen-

fahrzeuge vorgeschriebenen Lichtern zwei und einen halben Meter
unter dem weißen Lichte am Masttop ein über den ganzen Horizont

sichtbares rotes Licht und ferner die für in Fahrt befindliche Fahr-
zeuge vorgeschriebenen farbigen Seitenlichter führen. Das rote Licht

muß von solcher Stärke sein, daß es bei dunkler Nacht und klarer

Luft auf mindestens zwei Seemeilen sichtbar ist.
Wenn das Lotsenfahrzeug auf seiner Station Lotsendienst tut

vor Anker liegt, muß es außer den für alle Lotsenfahrzeuge vor-

geschriebenen Lichtern das vorerwähnte rote Licht führen, aber nicht
die farbigen Seitenlichter.

Lotsenfahrzeuge, welche keinen Lotsendienst auf ihrer Station
tun, müssen Lichter wie andere Fahrzeuge ihres Raumgehalts führen.

Art. 9. In Fahrt befindliche Fischerfahrzeuge und Fischer-
boote müssen, wenn sie nicht gemäß diesem Artikel die nachstehend

angegebenen Lichter zu führen oder zu zeigen haben, die für in

Fahrt befindliche Fahrzeuge ihres Raumgehalts vorgeschriebenen
Lichter führen oder zeigen.

a) Offene Boote müssen, wenn sie während der Nacht mit Fischerei
irgend welcher Art beschäftigt sind und dabei ein Fanggerät

aushaben, welches sich nicht weiter als fünfundvierzig Meter
horizontal vom Boote aus in freies Fahrwasser erstreckt, ein nach

allen Richtungen sichtbares weißes Licht führen.
Erstreckt sich ihr Fanggerät weiter als fünfundvierzig Meter

horizontal vom Boote aus in freies Fahrwasser, so müssen

offene Boote das vorstehend bezeichnete Licht führen und außer-
dem, wenn sie sich anderen oder andere Fahrzeuge sich ihnen

nähern, ein zweites weißes Licht, mindestens einen Meter
unter dem ersten Lichte und wagerecht mindestens ein und

einen halben Meter in der Richtung des ausliegenden Fang-

geräts von ihm entfernt, zeigen.
Offene Boote im Sinne dieser Vorschrift sind solche Boote,

welche nicht mittels eines durchlaufenden Decks gegen das Ein-

dringen von Seewasser geschützt sind.
b) Mit Treibnetzen fischende Fahrzeuge und Boote, mit Ausnahme

der vorstehend unter a bezeichneten offenen Boote, müssen, so-

lange die Netze ganz oder teilweise im Wasser sind, zwei weiße
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Lichter an den Stellen führen, an welchen sie am besten ge-

sehen werden können. Diese Lichter müssen so angebracht sein,
daß die senkrechte Entfernung zwischen ihnen mindestens zwei
Meter und höchstens vier und einen halben Meter, die horizon-

tale Entfernung zwischen ihnen in der Kiellinie gemessen min-
destens ein und einen halben Meter und höchstens drei Meter

beträgt. Das untere dieser beiden Lichter muß in der Richtung

stehen, nach welcher die Netze ausliegen, und beide müssen so
beschaffen sein, daß sie über den ganzen Horizont scheinen
und auf eine Entfernung von mindestens drei Seemeilen sicht-

bar sind.
Im Mittelmeer und in den Küstengewässern von Japan

und Korea sind Segelfischerfahrzeuge unter 57 Kubikmeter

Brutto-Raumgehalt nicht verpflichtet, das untere der beiden

Lichter zu führen, sie müssen aber, wenn sie es nicht führen, an

der dafür oben vorgeschriebenen Stelle (in der Richtung des

Netzes oder Fanggeräts) ein mindestens eine Seemeile sicht-
bares, weißes Licht zeigen, sobald sie sich anderen oder andere

Fahrzeuge sich ihnen nähern.
c) Mit Angelleinen fischende Fahrzeuge und Boote, mit Aus-

nahme der unter a bezeichneten offenen Boote, müssen, wenn

sie die Leinen aushaben und an den Leinen fest sind oder sie

einholen, und wenn sie nicht geankert haben oder, wie nachstehend
unter h beschrieben, festliegen, dieselben Lichter führen, wie die

mit Treibnetzen fischenden Fahrzeuge (b). Während sie die
Leinen ausfahren oder schleppen, haben sie, je nach ihrer Gattung,
die Lichter zu führen, welche für ein Dampf= oder Segelfahr-
zeug in Fahrt vorgeschrieben sind.

Im Mittelmeer und in den Küstengewässern von Japan

und Korea sind Segelfischerfahrzeuge unter 57 Kubikmeter

Brutto-Raumgehalt nicht verpflichtet, das untere der beiden

Lichter zu führen, sie müssen aber, wenn sie es nicht führen, an

der dafür oben vorgeschriebenen Stelle (in der Richtung der

Leinen) ein mindestens eine Seemeile sichtbares, weißes Licht
zeigen, sobald sie sich anderen oder andere Fahrzeuge sich ihnen
nähern.

d) Fahrzeuge, welche mit dem Grundschleppnetze, das heißt mit
einem Fanggeräte, welches über den Meeresgrund geschleppt
wird, fischen, müssen führen:

1. wenn Dampffahrzeuge: an der Stelle des im Artikel 2

unter a erwähnten weißen Lichtes eine dreifarbige Laterne,

welche so eingerichtet und angebracht ist, daß sie von recht
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voraus bis zu zwei Strich auf jedem Buge ein weißes Licht
und über einen Bogen des Horizonts von zwei Strich auf

dem betreffenden Buge bis zu zwei Strich hinter die Rich—
tung quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an
Steuerbordseite ein grünes Licht, an Backbordseite ein

rotes Licht wirft; ferner mindestens zwei Meter und höch—
stens drei und einen halben Meter unter der dreifarbigen

Laterne ein weißes Licht in einer Laterne, welche ein

helles, ununterbrochenes Licht über den ganzen Horizont

wirft;
.wenn Segelfahrzeuge: ein weißes Licht in einer Laterne,

welche ein helles, ununterbrochenes Licht über den ganzen

Horizont wirft; außerdem müssen diese Fahrzeuge, wenn
sie sich anderen oder andere Fahrzeuge sich ihnen nähern,
an der Stelle, wo es am besten gesehen werden kann, ein

Flackerfeuer oder eine Fackel zeitig genug zeigen, um einen

Zusammenstoß zu verhüten.

Alle unter d erwähnten Lichter müssen auf eine Ent—

fernung von mindestens zwei Seemeilen sichtbar sein.

e) Fahrzeuge, welche mit dem Fange von Austern beschäftigt sind,
und andere mit Schleppnetzen fischende Fahrzeuge müssen die-

selben Lichter führen und zeigen wie die Grundschleppnetzfischer-

1) Fischerfahrzeuge und Fischerboote dürfen außer den Lichtern,
welche sie nach diesem Artikel führen oder zeigen müssen, jeder-
zeit Flackerfeuer zeigen und Arbeitslichter gebrauchen.

8) Jedes Fischerfahrzeug und Fischerboot, welches weniger als
fünfundvierzig Meter lang ist, muß vor Anker ein weißes

Licht setzen, welches auf eine Entfernung von mindestens einer
Seemeile über den ganzen Horizont sichtbar ist.

Jedes Fischerfahrzeug, welches fünfundvierzig Meter oder
mehr lang ist, muß vor Anker ein weißes Licht setzen, welches

auf eine Entfernung von mindestens einer Seemeile über dem
ganzen Horizont sichtbar ist, und daneben ein zweites Licht, wie

es für Schiffe solcher Länge im Artikel 11 vorgesehen ist.

Sollte ein solches Fahrzeug, gleichgültig von welcher Länge,

mit einem Netze oder einem anderen Fischereigeräte verbunden
sein, so muß es bei Annäherung von anderen Fahrzeugen ein

weiteres weißes Licht, mindestens einen Meter unter dem Anker-

licht und wagerecht mindestens ein und einen halben Meter

in der Richtung des Netzes oder Fanggeräts von ihm entfernt,

zeigen.

V
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h) Kommt ein Fahrzeug oder Boot beim Fischen dadurch zum Fest-

liegen, daß sein Fanggerät an einer Klippe oder einem anderen

Hindernisse festgerät, so muß es bei Tage das nachstehend unter
k vorgeschriebene Tagsignal niederholen und bei Nacht das

Licht oder die Lichter setzen, welche für ein Fahrzeug vor Anker

vorgeschrieben sind; bei Nebel, dickem Wetter, Schneefall oder
heftigen Regengüssen hat es das Signal zu machen, welches
einem Fahrzeuge vor Anker vorgeschrieben ist (siehe Artikel 15
unter d und im letzten Aksatze).

1) Bei Nebel, dickem Wetter, Schneefall oder heftigen Regengüssen
müssen Treibnetzfischerfahrzeuge, welche an ihren Netzen fest
sind, ferner Fahrzeuge, welche mit dem Grundschleppnetz oder
mit irgend einer anderen Art Schleppnetz fischen, endlich mit

Angelleinen fischende Fahrzeuge, welche ihre Leinen aushaben,
—sofern sie 57 Kubikmeter oder mehr Brutto-Raumgehalt haben

— mindestens jede Minute einen Ton geben, und zwar Dampf-

fahrzeuge mit der Dampfpfeife oder der Sirene, Segelfahrzeuge
mit dem Nebelhorne. Nach jedem Tone ist mit der Glocke

zu läuten.

Fischerfahrzeuge und Fischerboote unter 57 Kubikmeter

Brutto-Raumgehalt sind zur Abgabe der vorerwähnten Signale
nicht verpflichtet; geben sie aber dieselben nicht ab, so müssen
sie mindestens jede Minute irgend ein anderes wirksames Schall-

signal machen.
k) Alle Fahrzeuge und Boote, welche mit Treibnetzen, Angelleinen

oder Grundschleppnetzen fischen, müssen bei Tage, wenn sie in

Fahrt sind, einem sich nähernden Fahrzeug ihre Beschäftigung
durch Aufheißen eines Korbes oder eines sonstigen zweckent-
sprechenden Körpers an der Stelle, wo er am besten gesehen

werden kann, anzeigen. Haben solche Fahrzeuge oder Boote
ihr Fanggerät aus, während sie zu Anker liegen, so müssen sie
bei der Annäherung anderer Fahrzeuge dasselbe Signal an

der zum Vorbeifahren freien Seite zeigen.

Fahrzeuge, welche die in diesem Artikel aufgeführten Lichter
führen oder zeigen müssen, sind nicht verpflichtet, die Lichter zu
führen, welche durch Artikel 4 unter a und im letzten Absatze des

Artikel 11 vorgeschrieben sind.
Art. 10. Ein Fahrzeug, welches von einem anderen überholt

wird, muß diesem vom Heck aus ein weißes Licht oder ein Flacker-
euer zeigen.

Das weiße Licht darf fest angebracht und in einer Laterne ge-
führt werden; die Laterne muß aber mit Schirmen versehen und so
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eingerichtet und so angebracht sein, daß sie ein ununterbrochenes Licht
über einen Bogen des Horizonts von zwölf Kompaßstrichen — je

sechs Strich von rechts achteraus auf jeder Seite des Fahrzeugs —

wirft. Das Licht muß auf eine Entfernung von mindestens einer
Seemeile sichtbar sein und soweit tunlich mit den Seitenlichtern in

gleicher Höhe geführt werden.
Art. 11. Ein Fahrzeug vor Anker muß, wenn es weniger als

fünfundvierzig Meter lang ist, vorne ein weißes Licht an der Stelle,

wo dasselbe am besten gesehen werden kann, jedoch nicht höher als

sechs Meter über dem Rumpfe, führen, und zwar in einer Laterne,

welche ein helles, auf eine Entfernung von mindestens einer See—
meile sichtbares, ununterbrochenes Licht über den ganzen Hori—

zont wirft.
Ein Fahrzeug vor Anker muß, wenn es fünfundvierzig Meter

oder mehr lang ist, zwei solche Lichter führen; das eine Licht im
vorderen Teile des Fahrzeugs nicht niedriger als sechs Meter und
nicht höher als zwölf Meter über dem Rumpfe, — und das andere

Licht am Heck oder in der Nähe des Hecks des Fahrzeugs, mindestens

vier und einen halben Meter niedriger als das vordere Licht.

Als Länge eines Fahrzeugs gilt die in dem Schiffszertifikat

angegebene Länge.
Fahrzeuge, welche in einem Fahrwasser oder nahe bei einem

solchen am Grunde festsitzen, unterliegen derselben Verpflichtung;
außerdem müssen sie die im Artikel 4 unter a vorgeschriebenen zwei

roten Lichter führen.

Art. 12. Ein jedes Fahrzeug darf, wenn es nötig ist, um

die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, außer den Lichtern, welche es
führen muß, ein Flackerfeuer zeigen oder irgend ein Knallsignal,
welches nicht mit Notsignalen verwechselt werden kann, geben.

Art. 13. Vorschriften, welche bezüglich der Führung von zu-

sätzlichen Stations= und Signallichtern für zwei oder mehrere Kriegs-
schiffe oder für Fahrzeuge, die unter Bedeckung fahren, erlassen sind,
werden durch diese Verordnung nicht berührt. Auch wird durch sie
das Zeigen von Erkennungssignalen, welche von Schiffsreedern mit

amtlicher Genehmigung angenommen und vorschriftsmäßig einge-
tragen und bekannt gemacht sind, nicht beschränkt.

Art. 14. Ein Dampffahrzeug, welches nur unter Segel ist,

aber mit aufgerichtetem Schornstein fährt, muß bei Tage einen
schwarzen Ball oder runden Signalkörper von fünfundsechzig Zenti-
meter Durchmesser führen, und zwar vorne im Fahrzeug an der

Stelle, an welcher das Zeichen am besten gesehen werden kann.
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